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GR   

3. November 2025 / SSC 

Verein Jurasonnenseite: Leistungsvereinbarung 2026-2028 

1 Ausgangslage 

1.1 Der Gemeinderat hat die bestehende Leistungsvereinbarung für ein Jahr, vom 1. Ja-

nuar 2025 bis 31. Dezember 2025, genehmigt (GRB 2234/03.12.2024). Beantragt 

wurde eine Dauer von 3 Jahren. Der Gemeinderat hat nur einer Dauer von einem Jahr 

zugestimmt. 

1.2 Die Jurasonnenseite hat der Stadt Grenchen ein Zwischenreporting von Januar – Juni 

2025 abgegeben. Aus diesem sind die 42 Massnahmen zur Zielerreichung und auch 

die Aktivitäten in diesen Bereichen aufgelistet. Bei 32 Massnahmen ist gemäss Repor-

ting der Nachweis der Umsetzung erbracht. Die Zielerreichung bei rund 10 Massnah-

men ist nicht in ein paar Monaten möglich, sondern es handelt sich um langfristige, 

strukturelle Aufgaben, die mehr Zeit brauchen. 

1.3 Da die Leistungsvereinbarung am 31. Dezember 2025 endet, muss diese neu abge-

schlossen werden. 

2 Erwägungen 

2.1 Einige Gemeinderatsmitglieder kritisierten die Jurasonnenseite, dass die Beherber-

gungstaxen am Summerside Festival nicht eingezogen wurden und die Gemeinde Bett-

lach und Lengnau die Beherbergungstaxen aufgrund fehlender Rechtsgrundlagen 

nicht einziehen. 

2.2 Aus dem Reporting ist ersichtlich, dass der Vorstand der Jurasonnenseite die internen 

Probleme und Kritikpunkte des Gemeinderates erkannt hat und diese angeht. 

2.3 Bereits am 28. Januar 2025 hat bezüglich der Beherbergungstaxen eine Besprechung 

mit der Gemeindepräsidentin von Bettlach stattgefunden. Die Gemeinde Bettlach ver-

fügt über kein Reglement für den Einzug der Beherbergungstaxen und wird ein ent-

sprechendes Reglement erstellen. Die Erstellung des Reglements wird noch eine Zeit 

in Anspruch nehmen. Die Genehmigung durch die Gemeindeversammlung soll im 

nächsten Jahr erfolgen. 

2.4 Die Jurasonnenseite stand auch mit der Gemeindepräsidentin von Lengnau in Kontakt. 

Die Gemeinde Lengnau hat keine Hotelbetriebe und keinen Camping-/Zeltplatz. Des-

halb erübrigt sich die Erstellung eines Reglements. 
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2.5 Mit den Hotelbetrieben der Stadt Grenchen führte die Jurasonnenseite am 18. März 

2025 einen Round-Table bezüglich der Beherbergungstaxen durch. Es wurden die 

Stimmung und Bedürfnisse der Betriebe aufgenommen. 

2.6 Für das Jahr 2024 wurden rund 17'000 Übernachtungen registriert, welche entspre-

chend in Rechnung gestellt wurden. Die Beherbergungstaxen an die Hotelbetriebe und 

Gästeanbieter für das erste Halbjahr 2025 wurden im September in Rechnung gestellt. 

2.7 Da die Leistungsvereinbarung am 31. Dezember 2025 endet, ist eine Erneuerung der 

Leistungsvereinbarung notwendig. An den Zielvorgaben wurde bewusst nichts geän-

dert, damit der Verein Jurasonnenseite weiter an den Zielen arbeiten kann, die zum 

Teil länger als ein Jahr zur Erreichung brauchen. Es ist deshalb wichtig, eine Verein-

barung über einen Zeitraum von drei bis vier Jahre abzuschliessen, um Jurasonnen-

seite die nötige Planungssicherheit zu geben. Dies ist auch aus Sicht der Geschäfts-

prüfungskommission notwendig. 

2.8 Der Verein Jurasonnenseite hat mit der Geschäftsprüfungskommission am 21. Oktober 

2025 eine Besprechung bezüglich der Leistungsvereinbarung. Die Geschäftsprüfungs-

kommission wird die neue Leistungsvereinbarung ab 1. Januar 2026 begleiten und 

stellt in Aussicht, die Zielerreichung zu überprüfen. 

3 Koordination 

3.1 Die Koordination mit der Finanzverwaltung ist erfolgt. 

3.2 Die Koordination mit dem Verein Jurasonnenseite ist erfolgt. 

3.3 Die Koordination mit der Geschäftsprüfungskommission ist erfolgt. 

4 Antrag an den Gemeinderat und Beschlussesentwurf 

4.1 Die Leistungsvereinbarung 2026-2028 wird genehmigt. 

Vollzug: KZL 

Beilage: Leistungsvereinbarung 2026-2028 
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